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Bekanntmachung 
der Stadt Menden (Sauerland) 
über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für 

die Stadt Menden (Sauerland) wird in der Zeit 
vom 06. September bis 10. September 2021 
 
während der allgemeinen Öffnungszeiten: 
 
Montag - Mittwoch: 8.15 - 16.00 Uhr 
Donnerstag: 8.15 - 17.30 Uhr 
Freitag: 8.15 - 12.30 Uhr 
 
im Bürgersaal, Neumarkt 3, 58706 Menden 
(Sauerland) für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
51Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-
gen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis zum 
16. Tag vor der Wahl (06.09. - 10.09.2021), spä-
testens am 10. September 2021 bis 12.30 Uhr, 
bei der Stadt Menden (Sauerland) Einspruch ein-
legen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 2. 
September 2021 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrich-
tigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 

Wahlkreis 150, Märkischer Kreis II 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder 

durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ner Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-

schulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 6. September 
2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 10. September 
2021) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 24. September 2021, 18.00 Uhr, bei der 
Stadt Menden (Sauerland) mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl (25.09.2021), 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragsstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.  

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkrei-

ses, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen ro-
ten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unter-
lagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Per-
son nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtig-
ten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl ei-
ner anderen Person erlangt hat. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich als Standardbrief befördert.  

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden. 

 
Menden (Sauerland), 16.08.2021 
 
Der Bürgermeister  
 
gez. Dr. Roland Schröder 
(Dr. Roland Schröder) 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.menden.de/buergerservice&rathaus/bu-
ergermeister&verwaltung/bekanntmachungen veröf-
fentlicht 
 
 
 
 
 

 
 

Jahresabschluss und Lagebericht 2020 
für den Stadtreinigungs-, Transport- 
und Baubetrieb Lüdenscheid - STL 

 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 28.06.2021 
den Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie den La-
gebericht 2020 festgestellt und über die Verwendung 
des Jahresergebnisses 2020 beschlossen. 
 
Der Jahresüberschuss von 193.553,09 Euro wird wie 
folgt verwendet: 
 

- 187.173,98 € aus den hoheitlichen Betriebs-
bereichen werden auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

- 6.379,11 € aus den gewerblichen Betriebsbe-
reichen (BgA) werden in eine entsprechende 
Rücklage eingestellt. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2020 ste-
hen bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses zur Einsichtnahme bei der Werkleitung 
des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes 
Lüdenscheid, Am Fuhrpark 14 in 58507 Lüdenscheid 
während der Geschäftszeiten zur Verfügung. 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in 
Herne hat am 26.07.2021 folgenden abschließenden 
Vermerk erteilt: 
 
“Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis 
zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. Ar-
tikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Ab-
schlussprüferin des Betriebes Stadtreinigungs-, 
Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid STL. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2020 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Südwestfalen-Revision GmbH, Lüden-
scheid, bedient.
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Diese hat mit Datum vom 11.05.2021 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 
 
An den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb 
Lüdenscheid (STL), Lüdenscheid 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Stadtreini-
gungs-, Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid 
(STL), Lüdenscheid – bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Stadtreinigungs-, Transport- und Bau-
betriebes Lüdenscheid (STL), Lüdenscheid, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. 
den einschlägigen deutschen für große Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-  und Finanzlage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 
2020 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2020 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung treffend 
dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB nach § 103 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den ein-
schlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al-
len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt.
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Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vor-
schriften der EigVO NRW entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 

Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirk-
samkeit dieser Systeme der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von 

den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-

messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-
sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 

Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 

mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm ermittelte 
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. 

 
 



 

872 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von 

den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen." 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Südwestfalen-Revision 
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung ge-
mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 26.07.2021 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
Gregor Loges“ 
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 2020 sowie der abschließende Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne werden 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Lüdenscheid, 19.08.2021 
 
 
Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 
 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubrik „Rathaus & Bür-
ger / Info & Service / Öffentliche Bekanntmachungen" 
eingesehen werden. 

 
 
Bekanntmachung der Stadt Meinerzhagen 

 
Wahlbekanntmachung 

 
1. Am Sonntag, 26. September 2021, findet 

die 
 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
 
statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Meinerzhagen gehört zum Wahl-

kreis 149 – Olpe/Märkischer Kreis I - und ist 
in 19 Wahlbezirke eingeteilt. Die Abgren-
zung der Wahlbezirke kann im Wahlamt der 
Stadt Meinerzhagen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den 
Wahlberechtigten in der Zeit vom 
16.08.2021 bis zum 05.09.2021 übersandt 
werden bzw. wurden, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem 
der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses am Wahltag 
um 14.00 Uhr in der Stadthalle Meinerzha-
gen, An der Stadthalle 1, 58540 Meinerzha-
gen, zusammen. 
Die Ermittlung und Feststellung des Brief-
wahlergebnisses sind öffentlich. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem 

Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen 
ist. 

 
Die Wähler/innen haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehän-
digt. 

 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und 
eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fort-
laufender Nummer 

http://www.luedenscheid.de/
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a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 
Druck die Namen der Bewerber/innen 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes/r Bewerbers/in 
einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in 
blauem Druck die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die 
Namen der ersten fünf Bewerber/innen 
der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Erst-
stimme in der Weise ab, 

 
dass er/sie auf dem linken Teil des Stimm-
zettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem/welcher Bewerber/in sie gelten soll, 
 

und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, 
 
dass er/sie auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wäh-
ler/in in einer Wahlkabine des Wahlraums o-
der in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss 

an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
von der Stadt Meinerzhagen - Bürgerbüro – 
Bahnhofstr. 15, 58540 Meinerzhagen, einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so  

rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahl-

recht nur einmal und nur persönlich ausü-
ben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
eine/n Vertreter/in anstelle des/der Wahlbe-
rechtigten ist unzulässig (§14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

 
Ein/e Wahlberechtige/r, der/die des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des/der Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichti-
ges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des/der Wahlberechtig-
ten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des/der Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 
107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Meinerzhagen, 19 08.2021 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Nesselrath 
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